
54 der Beilagen zu den ste~ographischen Protokollen des Nationalrates (V. G. P .). 
, 

Bericht 
des Justizausschusses 

'. 

über die Regierungsvorlage (35 der Bei- Eine wichtige Ausnahme bilden allerdings 
lagen): Bundesgesetz über die Einstellung jene strafbaren Handlungen, die im Zusam
von Strafverfahren, die Nachsicht von Stra- menhang mit dem Kampfe gegen den Na
fen und die Tilgung von Verurteilungen ti.onals.ozialismus stehen und daher mehr 
aus Anlaß der Befreiung österreichs (Be- .oder weniger politischep. Charakter tragen. 

i~eiungsam~estie). .' Es ist selbstverständlich, daß Handlung'fm 
D.er Justizausschuß behandelte die oben- dieser Art, die nach dem Bef'reiungstage be

genannte Regierungsvprlage in seinen Sitzun- gangen wurden, einer bes.onderen Beurtei-: 
gen vom 8. -und 14. Februar 1946. lung teilhaftig werden müssen, solange die 

In der ersten Sitzung fand die General- ,P?liti.schen V ~r?~ltnisse in. österreich. n.och 
debatte statt, in der die Absicht der Regie- mc~t. als stabIlisIert und die durch dIe fa
,rung, die Befreiung österreichs durch eine SChishsche Gewalthe~rschaft und de~en 
grüßangelegte Amnestie zu feiern, aUgemein Zusam~enbruch e.rschutterten Rechtsbegpffe 
gebilligt und der Aufbau des Gesetzes im n.och mch.~ als WIederhergestellt betrachtet 
ganzen gut geheißen wurde. Die geg,en eine werden k.onnen. . 
allzu weite Amidehnung des v.on der Amnestie Deshalb wurde für dl:)rartige strafbare 
zu erfassenden Pers.onenkreises geäußerten Handlungen der für die Amnestie in Betracht 
Bedenken k.onnten in der Generald,ebatte k.ommende Zeitraum v.on dem Befreiungs
zerstreut werden. tage an bis zu dem Tage .der Nati.onalrats-
. Bei jeder Amnestie' handelt. es sich um wahlen, das ist bis zum 25. N.ovember 1945, 

vier grundsätzliche Fragen nämlich darum erstreckt. Mit den Nati.onalratswahlen ist 
in welcher Art die Amnesti~ zeitlich begrenzt: .,.offensichtlich eine derartige Festigung des 
welche Art strafbarer Handlungen v.on dem ,Rechtsgefüges der neuen Republik österreich 
Gnadenakt erfaßt und welcher Pers.onenkreiseingetreten, daß v.on diesem ~eitpunkte an 
der in Aussicht gen.ommenen Begünstigungen R:chtsverletzungen der angegebenen' Art 
teilhaft~g werden 'süll, schließlich welche Art mcht mehr straflos bleiben können., 
v.on Gnadenakten v.orzusehen sind~ , Was die Art der zu erfassenden strafbaren 

Die ,Befreiung,samnestie ist. natürlicher- Handlungen anlangt, s.o ist der Anlaß der 
weise in zeitlicher Hinsicht auf den Befrei~ Amnestie, die Befreiung unseres Vaterlandes, 
ungstag abgestellt, da mit dem Tage der Be- v.on s.olch einschneidender Bedeutung, daß 
freiung österreichs jedem österreicher die ihr Kreis . s.o weit wie nur möglich aus zu
bes.ondere Verpflichtung der genauen Beob- dehnen war. Es sind daher nicht' nur alle 
achtung der Gesetze des neuen Staates er- Übertretungen und Vel1gehen, sündern auch 
wachsen ist. V.on diesem Gesichtspunkte aus Verbr,echen, v.on solchen besonaers schwerer' 
ist die Amnestie im allgemeinen mit dem Ad abgesehen, in den Gnadenakt einbezügen 
Tage der Befreiung des Bundeslandes, in dem worden. 
die Tat begangen wurde, wenn sie aber in Ebens.o war auch der Persionenkreis, wel
Wien begangen wurde, mit dem Tage der Be- cher der Begünstigung <;ler . Amnestie teil
freiung Wiens begrenzt. Strafbare Handlun- haftig werden süll, möglichst großzügig zu 
gen, die nach diesem Zeitpunkt begangen umschreiben. Es ist klar, daß jene Personen, 
würden sind, sollen' nicht :unter die Amnestie die als Nationalsozialisten. vom Wahlrecht 

.tJ fallen:. ausgeschlossen waren, auch v.on den Begün- ' 
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stigungen' dei Amnestie ausgeschlossen wer- Zu § 3: . 
den ,sollen. . Abs. (1), Eingang, hat dementsprechend zu 

Auch in bezug auf die Art der in AlUssicht lauten: "Wenn gegen eine Person wegen 
genommenen Gnadenmaßnahmen konnte der eines vor dem Befreiungstag hegangenen 
AusschußderR'e'gierung zustimmen; der Natur V,erbrechen,s " 
der Sache nach kommt die Einstellung von 
Strafverfahren, die Nachsicht von Strafen u~d Zu § 4: 
R,eBhtsfolgen und die Tilgung von. Verurtei- Auch hier ergab sich ,eine gleichartige 
lungen in Frage. Neuartige Rechtsinstitute Änderung des Abs. (1), der zu lauten hat: 
werden hier geschaffen durch die Einführung 
der bedingten Einstellung und eines Über
prüfungsverfahrens für allzu strenge, unserem 
österreichischen Rechtsempfinden wider
spr,echende Strafen aus der ZeH des Nazi
terrors. 

In der am 14. Februar 1946 durchgeführ
ten Spezialdebatte wmden im einzelnen fol
gende Beschlüsse gefaßt: 

Zu § 1: 

De~ Begriff des Befreiungstages wurde 
festgelegt und in diesem Zusammenhang der 
Eingang dieses Paragraphen neu gefaßt. Er 
soll folgendermaßen lauten: . 

"Wegen strafbarer Handlungen welBher 
Art immer, die zwischen dem Tag der Be
freiung des Bundeslandes, in dem die Tat 
. verübt worden ist - wenn die Tat in Wien 
gesetzt worden ist, zwischen dem Tag,e der 
Befreiung Wiens - (B-efreiungstag) und dem 
25. November 1945 vorwiegend zu dem Zwecke 
begangen worden sind, " 

Zu § 2: 

Im§ 2, Abs. (1), wurde die Anführung d,es 
Staatsschutzgesetzes unterlassen, weil jede Er
innerung an die während der parlaments
losen, autoritä,ren z.eit österreichs erlassenen 
Ges·etze . aus der " anläßlich der Befreiung 
unserer Republik zu erlassenden Amnestie 
eliminiert werden sollte. Dagegen wurden 
die Verbr.echen des Hausfriedensbruches und 
der Einschränkung der persönlichen Freiheit 
(§§ 83 und' 93 St. G.) neu aufgenommen, weil 
gerade diese zwei Delikte in der Zeit .der 
Partisanenkämpfeund während der der Be
freiung unmittelbar vorh.ergehenden Ereig
nisse vielfach von Freiheitsk~mpfern began
'gen werden mußten, deren Ausschließung 
von der. Amnestie höchst unbillig wäre. Der 

'Eingang lauttet also: "Wegen der in den 
§§ 65 bis 81, 83, 92 u.nd 93 St. G., wegen des 
im Artikel II des Gesetzes vom 17. nezem
ber 1862, R. G. BI. Nr. 8 aus 1863, ... " 

Entsprechend der Einführung des Begriffes 
des Befreiungstages hat der letzte Satz des 
Absatzes 1 zu lauten: " ... , wenn die Tat 
vor dem Befreiungstag,e begangen worden isV' 

"Allen Peri'jonen, die vor dem Befr,eiungs
tag nur wegen einer oder mehrerer der im 
§2, Abs, (1) oder (2), bezeichneten Hand
lung ... " 

IDi,e Erwähnung des § 1 wurde· gestrichen, 
weil § 1- nur Handlungen im Auge hat, die 
naBh dem Befreiungstag begangen worden 
sind. 

Zu §,5: 

Im Abs. (1) und im Abs. (3) wird an Stell~ 
des' Passus "in § 2; Aibs. (1), bezeichneten 
Tag" wieder der Ausdruck "Befreiungstag" 
gesetzt. 

Zu § 6: 

Hier wird in Abs. (1) am Eingang eine 
stilistische Verbesserung vorgeschlrugen. Es 
soll heißen: "Bei, allen drei J·ahreüberstei
genden ... " 

In sachlicher Beziehung ist die in diesem 
,Paragraphen als" neue . Einrichtung vor
gesehene überprüfung von Strafurteilen aus 
der Zeit der f.aschistischen Gewaltherrsohaft 
durchaus zu billigen und zu begrüßen. 

Zu: §§ 7 und 8: 

Dies gilt auch für die B.ehandlung der 
militärgerichtlichen Verurteilungen und der 
Verurteilungen . durch die sogenannten SS-
Gerichte.' ' 

Zu§ 9: 

Hier' wurde eine neue Fassung verlangt, 
weil der erste Absatz dieses Paragraphen, . 
der nur aus einem Satz besteht, eine er
mü~ende Länge (21 Druckzeilen) aufweist. 

Abs. (1) bleibt mit Ausnahme der Worte: 
" ... der §§ 533 bis 684 St. G.)'~, die· durch 
die Worte: " ... des Anhanges zum Straf
g.esetz)" zu. ersetzen sind,' bis zu dem Worte: 
" ... einzuleiten" unverändert. Nun beginnt 
ein neuer Satz, der lautet; 

"Das ordentliche Vedahren ist nicht ein~ 
zuleiten; wenn die Tat entweder nach den' I 

Bestimmungen dieses Geset~es oder nach 
einem der nachstehend angeführten Gesetze 
nich't verfOlgt werden darf: 
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Bundesgesetz vom 21. Dezember 1945" Im Abs. (4) treten an Stelle der Worte 
B. G. BI. Nr. 14/1946, betr.effend die Einstel- "drei Tage" die Worte "acht Tage". 
lung von Strafverfahr,en und die Nachsicht 
von Strafen für Kämpfer gegen Nationalsozia- Zu § 12: 
lismus und Faschismus. 

Gesetz vom 3. ,Juli 1945, St. G.!ßl. Nr. 48, 
über die Aufhebung von Strafurteilen und 
die Einstellung von Strafv·erfahren (Aufhe
bungs- und Einstellungsgesetz) ,samt der die
ses Gesetz ergänzenden Verordnung der 
Provisorischen Staatsregierung vom 9. Sep

Im Abs. (1) tritt an die Stelle der Worte 
"in § 2, Ahs. (1), bezeichneten Tag,e" wieder 
das Wort "Befreiungstag". 

Entspreohend dem beschlossenen kalender
mäßigen Endpunkt des für die Amnestie in 
Betracht kommenden Zeitraumes wurde der 
25. Nov,ember 1945 eingefügt.~ 

tember 1945,St. G. BI. Nr. 195." 
Abs. (2) dieses Paragraphen bleibt unver~ Zu § 13: 

ändert. Entsprechend der Einführung des .Begriffes 

Zu § 10: 

Der Ausschuß hat diesem Paragraphen zu
gestimmt. Einer näheren Erörterung bedurfte 
die Bestimmung des Abs. (2); ,hiebei gelangte 
der Ausschuß zu der einmütigen, auch von 
der Regierung gebilligten überzeugung, daß 
nach dieser Bestimmung jene Personen von 
den Begünstigungen .der Amnestie aus
geschlossen sind, die im Sinne des § 7 d,es 
Wahlgesetzes von dem Wahlrecht ausgeschlos
sen waren und denen auch das Wahlrecht 
nicht im Wege des Einspruchsverfahrens im 
Sinne des § 7, D; Z. 3, des Wahlgesetzes zu
erkannt worden ist. Die gleiche Einmütigkeit 
bestand auch in der Hinsicht, daß, Personen, 
denen entgegen dieser Gesetzesbestimmung 
die Aufnahme in das Wählerverzeichnis ver
weigert worden ist, der Begünstigungen der 
Amnestie teilhaftig zu werden haben, wenn 
bei ihnen die Voraussetzungen des § 7, 
PunktD, Z. 3, Abs. (2), des Wahlgesetzes .zu-
treffen. . ' . , . 

Zu § 11: 

Der Ausschuß hat die Besch~erdefrist von 
drei Tagen für zu kurz erachtet. Sie wurde 
mit acht Tagen festgesetzt und demgemäß 
Abs. (3) folgendermaßen gefaßt: 

"Entscheidungen der'Bezirksgerichte unter
liegen dem Rechtsmittel der Beschwerde, di,e 
innerhalb von acht Tagen . einzubringen ist 
und aufschiebende Wirkung hat; über diese 
Beschwerde erkennt das Berufungsgericht 
endgültig." 

Mark, 
Berich tersta tte~. 

des Befreiungstages neu gefaßt, soll der § 13 
lauten: 

"Der Befr,ei~ng:stag der einzelnen Bundes
länder und der Stadt Wien wird vom Bundes
minister für Justiz durch Verordnung f,est
gestellt.'\ 

Zu §§ 14 und 15: 

. Der größeren Deutlichkeit halber wurde 
folg'ende Fassung gewählt: 

" ... aberna6h seinen persönlichen Ver
hältnissen und seinem Lebenswandel oder 
wegen besonderer Heimsuchung durch den 
Krieg und die damit im Zusammenhang 
stehenden Ereignisse oder wegen der Art und 
des Beweggrundes ... " 

Sinngemäß stndauch in diesem Paragra
phen .die Worte "Tage. des, Wirksamkeits
beginns di,eses Bundesgesetzes" zu ersetzen 
durch ,,25. Nov·ember 1945". ., 

Schließlich beschloß der Ausschuß, .sowohl 
im § 14 als auoh in dem die Vollzugsklausel 
enthaltenden § 15 nach den Bestimmungen 
der Bundesverfassung das Wort "Bundes
ministerium" jedesmal durch das Wort ,,Bun
desminister" zu ersetzen. 

Der;Ausschuß hat hierauf den in V,erhand
lung stehenden Ges,etzentwurf mit den vor
:stehenden, im Einvernehmen mit dem· Herrn 
Bundesminister für Justiz beschlossenen 
Änderllngen angenommen und b e a n t rag t, 
der. Nationalrat wolle dem angeschlossenen '/ 
GesetZientwurf die verfassung.smäßige Zu-' 
stimmung erteilen.. . . 

Wien, 18. Februiu 1946. 

Dr. Schelf, 
Obmann, 
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Verfassungsbestimmungen: § 10, Abs. (2) und Ab~. (3). 

" 

). 

. Bundesgesetz vom 1946 
üb~r die Einstellung von Strafverfahren, die 
Nachsicht von Strafen und die Tilgung von 
Verurteillungen aus Anlaß der Befreiung 

österreichs (Befreiungsamnestie). 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

zwar auch dann, wenn das Urteil erster Instanz 
zwar gefällt, aber nQch nicht in Rechtskraft' er
wachsen ist, es wäre denn, daß gegen das ver
urteilende Erkenntnis erster' Instanz zugunsten 
,des Angeklagten ein Rechtsmittel 'eingebracht 
worden ist und der Angeklagte eine Entschei
dung darüber begehrt oder daß ein schon rechts-

Unbedingte Einstellung. ,kräftig abgeschlossenes Verfahren zugunsten des 
§ 1. Wegen strafbarer Handlungen welcher Art Angeklagten wieder aufgenommen wird .. 

immer, die zwischen dem Tag der Befreiung des (4) Das Verfahren wegen strafbarer .Hand
Bundeslandes, in dem die Tat verübt worden lungen, die mit den in A:bs. (1) und (2) ange
ist - wenn die Tat in Wien gesetzt worden ist, führten zusammentreffen, wird durch die unbe
Zwischen deIlJ. Tage der Befreiung Wiens - (Be dingte Einstellung nicht berührt. 

Bedingte 'Einstellung. 
freiungstag) und dem 25. November 1945 vor
wiegend zu dem Zwecke geserzt worden sind, 
die Einrichtung der Republik österreich als 
demokratischen Staates zu sichern, nationalsozia- § 3. (1) Wenn gegen eine Person wegen eines 
listische Vermögen öffentlichen Intere'ssen dienst- vor dem Befreiungstag begangenen Verbrechens 
bar zu machen oder Opfern der nationalsozialisti- ein Strafverfahren eingeleitet oder bereits eine 
stischen Herrschaft moralische oder materielle Anklageschrift oder ein Strafantrag im verein
Genugtuung zu verschaffen, ist kein Strafver- I fachten Verfahren eingebracht worden ist, so ist 
fahren einzuleiten, wenn die Tat mit ei~er zeh'n das Strafverfahren auf Antrag des Staatsanwaltes 
Jahre nicht übersteigenden Freiheitsstr~fe be- einzustellen, wenn die nach dem anzuwendenden 
droht ist; ein etwa eingeleitetes Strafverfahren 'ös'terreichischen Gesetze angedrohte Freiheits-. 
ist einzustell~n. ' strafe fünf Jahre nicht' übersfeigt. 

§ 2. (1) Wegen der in den§§ 65 bis 81, 83,92 (2) Wenn jedoch die zu verfolgende strafbare 
und 93 St. G., wegen des im Artikel lIdes Ge- Handlung den Tatbestand der Verbrechen nach 
setzes vom 17. Dezember 1862, R. G. B( Nr.8 § 98 a oder b St. G., oder eines nach den 
aus 1863, betreffend einige' Ergänzungen des, all- §§ 174 I a, c, d und e, 174 II c, 175 I oder 
gemeinen j und des Militärstrafgesetzes, ange- 176 I b St. G. zum Verbrechen geeigneten 
führten Verbrechens sowie wegen aller Vergehen Diebstahls oder :der Teilnehmung ah solchen 
und übertretungen, die von Amts wegen oder Diebstählen begründe~, findet die Bestimmung 
auf Antrag oder Ermächtigung vom öffentlichen des A~s. n) keine Amyendung. ' 
Ankläger zu verfolgen. sind; ist ein strafgericht- (3) Wenn die Anzeige ledigliCh dem Staats
liches Verfahren nicht ~inzuleiten, wenn die Tat anwalte zugekommen ist oder in der Folge noch 
vor dem Befreiungstag begangen worden ist. zukommt und das Gericht mit der Sache noch 

(2) Dasselbe gilt für Tathandlungen, die nach nicht befaßt war, so ist die Anzeige zurückzu~ 
noch in Geltung stehenden deutschen Rechts- legen. 
vorschriften strafbar sind, wenn sie vor dein (4) Das eingestellte Strafverfahren ist wieder 
im vorigen A:bsatze bezeichneten Tage begangen aufzunehmen, wenn ·der Beschuldigte ' (Ange
worqen sind, und Geldstrafe, Haft oder Ge-~eigte, Angeklagte) wegen eines innerhalb der 
fängnis als Höchststrafe angedroht ist. Verjährungszeit, die hinsiChtlich der durch die 

(3) Ist ein strafgerichtliches Verfahren schon Einsrellung oder Rücklegung. erhßten Tat gilt, 
eingeleitet, ~o ist es einzustellen, soweit es sich neuerlich begangenen Verbr;echens verurteilt 
auf solche strafbare Handlungen bezieht, und wird. 
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(5) Der Antrag auf Wiederaufnahme ist von 
dem Staatsanwalte .zu' stelfen. Hat der Staats
anwalt die Anzeige zurückgelegt, so hat er im 

. Falle der neuerlichen Verurteilung die Einleitung' 
des Strafverfahrens zu heantr"agen. 

(6) Von der Einstellung des Strafverfa;hrens 
hat. das Gericht, von der Zurücklegung der An
zeige der Staatsanwalt das Strafregiste"ramt so
wie den Beschuldigten (Angezeigten, Angeklag
ten) zu benachrichtigen. Die Benachrichtigung 
hat die Mitteilung zu enthalten, daß das ein
gestellte Strafverfahren wieder aufgenommen 
werden kann, wenn der Beschuldigte (Ange~eigte, 
Angeklagte) wegen eines innerhalb der Ver
jährungszeit, die hinsichtlich der durch die Ein
stellung erfaßten Tat gilt, neuerlich begangenen 
Verbrechens verurteilt wird. 

(7) Sind seit dem Ende der Verjährungs zeit 
sechs Monate abgelaufen, so kann das Strafver
fahren nicht wieder aufgenommen werden. Wenn 
jedoch der Beschuldigte (Angezeigte, Angeklagte) 
vor Ablauf der Verjährungszeit wegen eines Ver
brechens verfolgt wird, so kann die Wiederauf
nahme noch! binnen \ scl:h.s Monaten nach der 
rechtskräftigen Verurteilung bewilligt werden. . 

(8) Das Strafregisteramt hat in seine Auskünfte 
auch die ihm mitgeteilten Einstellungsbeschlüsse 
a1.,lfzunehmen. . 

(9) Ist das Strafverfahren auch wegen einer 
Handlung anhängig geworden, die nur auf P.ri
vatanklage verfolgt werden kin~, so ist der 
Beschluß über die Einstellung auch dem Privat
ankläger zuzustellen. 

Unbedingter Strafnamlaft 

§ 4. (1) Allen Personen, die vor dem Befrei
uhgstag mir wegen einer oder mehrerer der in 
§ 2, Abs. (1) und (2), bezeichneten H~ndlungen 
rechtskräftig verurteilt worden sind, ist die 
Strak nachgesehen, wenn sie noch nicht oder 
nicht zur Gänze vollstreckt ist. 

(2) Personen, denen die Strafnachsic;ht zuteil 
wird oder nur deshalb nicht zuteil wird., weil 
die Strafe schon vollstreckt. ist, werde~ alle 
Rechtsfolgender Verurteilung nachgesehen. 

Bedingter Strafnachlaß, bedingte Entlassung. 

§ 5. (1) Allen Personen, ,die vO'r dem Be
freiungstag zu einer Freiheitsstrafe rechtskräftig 
verurteilt worden sind, ist diese StraJe bedingt 
nachgelassen, 'wenn sie drei J ihre nicht. über
steigt. Der 'bedingte' Strafnachlaß erstreckt sich 
auch auf alle Rechtsfolgen. - . 

(2) Wenn die Strafe zum Teile bereits voll
streckt ist, so i~t der Verurteilte zur Probe be
dingt zu entlassen, und zwar auch dann, wenn 
e~ formlos bereits aus der Strafhaft gelangt ist. 

(3) Ausgenommen von der bedingten Strafnach
sicht und der bedingten Entlassung sind die Frei-

5 

heitsstrafen, die wegen der in § 3, Abs. (2), auf
gezählten Verbrechen allein oder zugleich wegen 
einer damit zusammentreffenden Handlung ver
hängt worden sind, vorausgesetzt, daß der Ver
urteilte an dem Befreiungstag bereits 18 Jahre 
alt war. 

(4) Sind gegen den Verurteilten' mehrere rechts
kräftige Urteile ganz oder zum Teile zu voll
ziehen, so sind die darin ausgesprochenen Frei
heitsstrafen zusammenzurechnen. 

(5) Die Besti~mungen des Gesetzes vom 23. Juli 
1920, St. G. BI. Nr. 373, über die bedingte Ver
urteilung sind sinngemäß anzuwenden: Die Probe
zeit endet drei Jahre nach Fassung des Be
schlilsses über den bedingten Strafnachlaß oder 
die bedingte Entlassung. 

(6) Wenn die Vollziehung einer wegen eines 
Verbrechens verhängten Strafe bereits nach dem 
Gesetz vom 23. Juli 1920, St. G, BI. Nr. 373, 
über die pedingte' Verurteilung vorläufig aufge~ 
schoben worden ist oder der .Täter bereits nach 
diesem Gesetze zur Probe entlassen worden ist, 
bleibt es hei diesen Verfügungen. Di'e Bestim~ 
mungen des vorliegenden Gesetzes sind in sol
chen Fällen nicht anzuwenden.' 

. Überprüfung. 

§ 6. (1) Bei allen drei Jahre übersteigenden 
noch nicht oder nicht zur Gänze vollstreckten 
Freiheitsstrafen ist, wenn der Staatsanwalt oder 
der Verurteilte es beantragen, zu prüfen, ob die 
Strafe nach der überlieferungösterreichischer 
Strafrechtspflege als übermäßig hoch anzusehen . '. , 
1st. 

(2) Diese Prüfung hat zu unterbleiben, wenn 
die dem Strafurteile zugrunde liegende Tat nach 
österreichischem Rechte mit der Todesstrafe oder 
einer Freiheitsstrafe von mindestens zehnjähri
ger Dauer >bedroht ist. Urteile der Sonder-

'gerichte, des Volksgerichtshofes und der Ober-: 
landesgerichte, soweit diesen der Zuständigkeit 
des Volksgerichtshofes unterliegende Strafsachen 
überwiesen wurden, -sind jedoch ohne Rücksicht 
auf die Höhe der verhängten Strafe oder der 
nach österreichischem Rechte in Betracht korü
menden Strafdrohung zu überprüfen, soweit sie 
nicht nach dem Gesetze vom 3. Juli 1945 über 
die Aufhebung von Strafurteilen 'und die Ein
stellung von Strafverfahren (Aufhebungs- und 
Einstellungsgesetz), Sc G. BI. Nt'. 48, als nicht 
erfolgt gelten. 

(3) Die überprüfung erfolgt durch den Ge
richtshof erster Instanz in nichtöffentlicher 
Sitzung nach Anhörung des Staatsanwaltes. 

(4) Halt der Gerichtshof die Strafe für zu hoch 
bemessen, so hebt er das Urteil, das in seinem 
Ausspruch über die Schuld unberührt bleibt, in 
seinem Ausspruch über die Strafe auf und 
ordnet eine Verhandlung zur Neubemessung der 

/ 
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Strafe an. Findet er die Strafe angemessen, so. 
lehnt der Gerichtshof den Antrag auf Knderung 
des Ausspruches über die Strafe ab. 

(5) Die Neubemessung der' Strafe erfolgt in 
öffentlicher Verhandlung unter Ausschluß einer 
Erört'erung über die Schuldfrage nach Anhörung 
der Parteien durch den Gerichtshof erster In
stanz als Schöffen- oder Schwurgericht. Das Ver
fahren und die Zuständigkeit richten sich nach 

, den Vorschriften der Strafprozeßordming. Gegen 
das neue Strafurteil stehen dieselben Rechtsmittel 
offen, 'di~sonst w~gendes ,Ausspruches über 
die Strafe gegen Urteile der Gerichtshöfe erster 
Instanz eingeräumt sind. Eine strengere Strafe 
als die ursprünglich verhängte darf bei sonstiger 
Nichtigkeit nicht ausgesprochen werden. 

(6) Wenn die neubemessene Strafe drei Jahre 
nicht übersteigt, ist nach Rechtskraft des Ur
teils die Entscheidung über allfälligen bedingten 
Strafnachlaß oder bedingte Entlassung nach § 5 
dieses Bundesgesetzes durch den für diese· Enr-

. scheidung sonst zustän4igen Gerichtshof erster 
Instanz zu treffen. 

. Militärdelikte. ' 

§ 7. (1) Wegen eines in dem deutschen Militär
strafgesetzbuche, in einem dieses ergänzenden 
Gesetze. oder in einer Zur Ergänzung dieser Ge
setze . bestimmten Verordnung mit Strafe be
drohten militärischen Verbrechens oder Ver
gehens findet eine Verfolgung auch dann nicht 
mehr statt, wenn die Tat nach österreichisehern 

" Rechte (Anhang zum Strafgesetz) strafbar ~äre. 
(2)' Urteile der deutschen Militärgerichte und 

der SS-Gerichte gelten, gleichviel ob sie inner
halb oder außerhalb der Republik österreich ge
fällt worden sind, für das Gebiet dieser Republik 
als nicht erfolgt. 

§ 8. Die nach § 7, Abs.(2), zu treffende Ent
scheidung darüber, ob die Verurteilung als nicht 
erfolgt gilt, obliegt dem Gerichtshofe erster In~ 
stan~, der von Amts wegen oder auf Antrag 
in nichtöffentlicher Sitzung nach Anhörung des 
Staatsanwaltes darüber zu erkennen hat. 

§ 9. (I) Wenn durch das Urteil des deutschen 
Militärgerichtes oder des SS-Gerichtes strafbare 
Handlungen erfaßt worden sind, die nach den 
allgemeinen österreichischen Strafgesetzen ( aus
schließlich des, Anhanges zum Strafgeset~) oder 
den in Österreich noch in Geltung stehenden deut
schen Rechtsvorschriften mit Strafe- bedroht sind, 
so ist das ordentliche Verfahren ein-zuleiten. 
Das o'rdentIiche Verfahren ist nicht einzu
leiten, wenn die Tat entweder nach den Bestim
mUngen dieses Bundesgesetzes oder nach einem 
der nachstehend angeführten Gesetze nicht' ver
folgt werden darf: 

, Bundesgesetz vom 21. Dezemher 1945, 
,B. G. BI. Nr, 14 aus 1946, betreffmd die Ein-

stellung von StrafverfaJhren und ,die Nachsicht 
von Strafen für Kämpfer gegen National
sozialismus und Faschismus; 

Gesetz vom 3. Juli 1945, St. Go 'BI. Nr. 48,' 
über die hufhebung von Strafurteilen \.lnd die 
Einstellung von Strafverfahren (Aufhebungs- und 
Einstellungsgesetz) samt der dieses Gesetz ergän
zenden Verordnung der Provisorischen Staats
regierung vom 9. September 1945, St. G. BI. 
Nr. 155. 

·(2) Wenn eine Verurteilung als nicht erfolgt 
gilt, so findet § 7 des letztbezeich~eten Gesetzes 
Anwendung. " 

Ausschließung von der Amnestie. 

§ 10. (1) Auf Handlungen, die nach dem Ver
fassungsgesetz vom 8. Mai 1945, St. G. BI. 
Nr. 13, über das Verbot der NSDAP (Verbots
gesetz), nach dem Verfassungsgesetz vom 26. Juni 
1945, St. G. BI. Nr. 32, über Kriegsverbrechen 
und ändere nationalsozialistische Untaten (Kriegs
verbrechergesetz) in ,der Fassung des Verfassungs
gesetzes vom 18. Oktober 1945, St.. G. BI. 
Nr. 199, nach dem' Verfassungsgesetze vom 
19. Oktober 1945 über die erste Wahl des 
Nation:alrates, der Landtage und des Gemeinde
rates der Stadt Wieh In der befreiten Republik 
östern:ich (Wahlgesetz), Sr. G. BI. Nr. 198, 
nach dem Verfassungsgesetze vom 16.' November 
1945 über die Änderung des Wahlgesetzes (Wahl
gesetznovelle), St. G.Bt Nr. 229, oder nach dem 
Gesetze. vom 18. Oktober 1945 gegen Beein
trächtigung der Alliiertenhilfe, St. G. BI. Nr; 200, 
strafbar sind, finden die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes keine Anwendung. Sie sind auch 
nicht anzujwenden, wenn der Täter aus national
sozialistischer Gesinnung oder aus Willfährigkeit 
gegenüber Anordnungen gehandelt hat, die im 
Interesse der nationalsozialistischen Gewaltherr
schaft oder' aus nationalsoiia:Iistischer Einstellung 
ergangen sind. 

(2) (Verfassungsbestimmung.) 
Auf Personen, die als Nationalsozialisten ge

mäß dem Verfassun;gsgesetz vom 19. Oktober 
1945 über die erste Wahl des Nationalrates, der 
Landtage und des Gemeinderates der Stadt Wien 
i~ der befreiten Republik österreich (Wahl
gesetz), St. G. BI. Nr, .198, vom Wahlrechte 
ausgesChlossen waren, findet dieses Bundesgesetz 
mit Ausnahme der Bestimmungen der §§ 7 bis 9 
keine Anwendung. 

(3) (Verfassungsbestimmung.) 
In den Fällen, in denen nach Aufhebung von 

Urteilen der Militär- oder SS-Gerichte neuerlich 
ein Strafverfahren einzuleiten ist, greift die in 
den Abs. 1 und 2 vorgesehene Ausschließung von 
der Amnestie Platz, wenn allenfalls die Bestim
mungender §§ 2 oder 3 dieses B\lndesgesetzes 
in Betracht kämen .. 
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Zuständigkeit, Rechtsmittel. 

§ 11. (1) über Einstellung' (§§ 1 his 3) und 
Wiederaufnahme [§ 3, Abs.(4)] nach diesem 
Bundesgesetze entscheidet das Gericht, bei dem 
das Verfahren anhängig ist oder war, über die 
Nachsicht von Strafen und Rechtsfolgen, die be
dingte Entlassung und ihren Widerruf, die über
prüfung und. Beseitigung' von Urteilssprüchen 
und die Neubemessung von Strafen das Gericht, 
das in erster Instanz erkannt hat, und zwar im 

. Verfahren wegen Verbrechen und Vergehen 
außerhalb einer Hauptverhandlung der Gerichts
hof ers~er Instanz in einer Versammlung von drei 
Richtern [§ 13, Abs. (3), St. P. 0.]. 

(2) Falls eine Verurteih;tng nicht im Gebiete 
der Republik österreich oder falls sie durch ein 
Militärgericht oder ein SS-Gericht· erfolgt ist, 
so ist der Gerichtshof erster Instanz zuständig, 
in dessen Sprengel der Verurteilte seinen W ohn-

. sitz oder ·Aufenthalt hat, und wenn auch ein 
solches Gericht nicht zu ermitteln ist, das Lan
desgericht für Strafs~chen Wien. 

(3) Entscheidungen der Bezirksgerichte unter
liegen dem Rechtsmittel der Beschwerde, die 
innerhalb acht Tagen einzubringen ist und auf
schiebende Wirkung hat; über diese Beschwerde 
erkennt ·das Berufungsgericht endgültig. 

(4) Gegen die außerhalb einer Hauptverhand
lung ergangenen Entscheidungen der Gerichts
höfe erster Instanz steht die Beschwerde an den 
Gerichtshof zweiter Instanz offen; sie ist binnen 
acht Tagen anzubringen und hat aufschiebende' 
Wirkung. 

Tilgung. 

§ 12. (1) Auf Ansuchen des Verurteilten sind 
a) alle Verurteilungen wegen Vergehen oder 

übertretungen, sofern der Verurteilte keine 
Vorstrafe wegen eines Verbrechens oder 
wegep. eines aus Gewinnsucht begangenen 
Vergehens oder einer solchen übertretung 
erlitten hat,. , 

b ) alle Verurteilungen wegen der in § § 1 
und 2, Abs. (1) und (2), dieses Bundes
gesetzes angeführten strafbaren Hand
lungen, 

c) alle Verurteilungen wegen anderer als der 
im § 3, Arbs. (2), angeführten Verbrechen 
zu einer drei J ahrtr nicht übersteigenden 
Freiheitsstrafe, sofern keine Vorstrafe 
wegen eines Verbrechens oder wegen eines 
aus Gewinnsucht begangenen Vergehens 
oder einer solchen übertretung vorliegt, 

zu tilgen, wenn die Tat vor dem Befreiung'S
tag, im Falle des § 1 dieses Bundesgesetzes vor 
dem 25. November 1945 begangen worden 1st 
und der Täter den Schaden nach Kräften gut
gemacht hat. 

) 

7 

(2) Unter den vorstehenden Voraussetzungen 
ist die Tilgung auch allen österreichischen Staats
angehörigen' zu gewähren, die .von deutschen Ge
richten außerhalb der Republik österreich ver-
urteilt worden sind. 

(3) Die Tilgung nach diesem Bundesgesetze ist 
nicht zu gewähren, wenn nach § 10' auch die 
sonstigen Begünstigungen dieses Gesetzes nicht 
Anwendung zu finden h~tten. 

(1) ü.ber das Ansuchen um Tilgung entscheidet 
nach Anhöru'ng des Staatsanwaltes der Gerichts
hof, der nach dem Gesetze vom 21. März 1918, 
R. G. BI. Nr.l08 (Tilgungsgesetz), zur Entschei
dung über die Tilgung' der letzten von einem 
6sterreichischen bürgerlichen Strafgericht ausge
sprochenen . Verurteilung berufen ist, wenn ea 
sich <l!ber um ausländische Verurteilungen handelt, 
der Gerichtshof, in dessen Sprengel der Tilgungs
werber seinen Wohnsitz oder Aufenthalt hat, 
und wenn sich auch dieser Gerichtsstand nicht 
feststellen läßt, das Landesgericht für Strafsachen 
Wien. 

(5) Die Bestimmung des § 11, Abs. (4), tiber 
das Beschwerderecht ist auch im Tilgungsver
fahren anzuwenden. 

(6) Wenn der Vorsitzende und der Staatsanwalt 
übereinstimmend der Ansicht sind, daß dem Til
gungsansuchen stattzugeben sei, so bedarf es 
keiner Besch.lußfassung des' Senates; 

Befreiungstag. 

§ 13; Der Befreiungstag der einzelnen Bundes
länder und der Stadt Wien wird von dem 'Bun
desminister für Justiz durch V erordn ung fest
gestellt. 

. Allfällige Begnadigung. 

§ 14. Der Bundesminister für Justiz wird 
ermächtigt, von Amts wegen besondere Gnaden:
anträge zu stellen, wenn der Beschuldigte der 
Begünstigungen dieses Bundesgesetzes nicht teil
haft wird, aber nach seinen persönlichen Verhält
nissen und seinem Lebenswandel oder wegen be
sonderer Heimsuchung durch den Krieg und die 
damit 'im Zusammenhang stehenden Ereignisse 
oder wegen der Art' und des Beweggrundes der be
gangenen strafbaren Handlung und namentlich 
wegen seiner positiven und bewährten Einstel
lung für ein selbständiges,. unabhängiges und 
demokratisches österreich ider Gn:l'de würdig ist 
und die strafbare HandlUng VOl' dem 25 .. No
vember 1945 begangen worden ist. 

'0 

Vollzugsklausel. 

§ 15. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Justiz und in An
sehung der Bestimmungen über das Strafregister 
auch der Bundesminister für Inneres betraut. 

\ 
\ 
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